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1 Anlass und Auftrag

Mit Mail vom 17. Mai 2017 wurde die MFPA Leipzig durch die Karl Zimmermann GmbH, Kóln, beauftragt,
eine gutachterliche Stellungnahme zu wirksamen Unterstützungsmaßnahmen von Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt unter Venruendung von ,,Normtragekonstruktionen" als vertikale Steigetrassen
im Sinne von Bild 5 des Abschnittes 8.3 gemäß DIN 4102-12 zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da einerseits die konstruktive Ausbildung der wirksamen
Unterstützungsmaßnahmen von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Verbindung mit
vertikalen Steigetrassen nicht unmittelbar dem v
allgemeiner bauaufsichtlicher Nachweis vorliegt.

2 Grundlagen und Unterlagen der guta

Die gutachterliche Stellungnahme für die wirksam
folgenden Grundlagen:

diverse Prüfzeugnisse über die Prüfung v
Verbindung mit den dazugehörigen Ergä
Hersteller,

gutachterliche Stellungnahmen für Steiget
hinsichtlich der Beurteilung der Kabelt
Steigetrassen nach DIN 41 02-12 1998-11,

- allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung teine 200 BDS-N', 2-19.15-1182 vom
17.12.2015 und Prufberichte 329510711 1 und 392710723-CR vom 17.10.2003,
ausgestellt jeweils von der MPA Br Prüfberichte PB 3.2111-024-1 vom

3.1

ausgestellt jeweils von der MPA

DIN 4102-12: 1998-1 1,

entsprechenden Nachweise ausgeführt werden.

3.2 BeschreibungderKabelbauarten

Auf eine Beschreibung der Kabel mit integriertem Funktionserhalt
entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse verwiesen.

Europäisch Technische Zulassung
und Prüfberichte (3288/1

ZZ-Brandschutzschaum 2K NE", ETA-1 1 10206

25.03.2010 und (32871171l09)-Wsp vom 29.04.2010,

iertem Funktionserhalt

ktion (,,Normtragekonstruktion" für
ste¡ge n)

Die Kabelm riertem Funktionserhalt werden auf Profilschienen mit Bügelschellen, auf Steigetrassen
oder m entsprechend einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis bzw.

einer gutachterlichen Stellungnahme für Steigetrassen verlegt.

"'9 --'
inen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse bzw. gutachterlichen Stellungnahmen für Steigetrassen

ven¡viesen, da die Kabelanlagen gemäß den Randbedingungen und Konstruktj

ffiff
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3.3 Beschreibung der wirksamen Unterstützung

Die Befestigungsmittel der Kabel (2. B. Einzelschellen oder Bügelschellen) werden laut Angaben des

Auftraggebers mit einer 200 mm dicken, maximal 150 mm hohen und maximal 750 mm breiten U-formigen

Rahmenkonstruktion aus 40 mm dicken AEsTuvER-Brandschutzplatten im maximalen Abstand von a <
3500 mm bekleidet.

Der Steg des U-Rahmens wird mit mindestens jeweils zwei Stahlklammern oder -schrauben an den zwei

Schenkeln befestigt. Die Befestigung des zusammengesetzten U-Rahmens erfolgt seitlich neben der
Kabelanlage in der Massivwand mit Metalldübeln mit lnnengewinde und Gewindestäben M10 o it

Stahl-Bolzenankern M10loof. mitVerbindunosmuffen und Gewindestanqen M10).

lm lnneren des U-Rahmens werden Formteile ,,ZZ-Brandschutzstein 2OO BDS-N' I den

Randbedingungen und Vorgaben der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) 15-1182

GS 3.2/16-080-4
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eingesetzt. Offene Fugen oder Kabelzwickelwerden mindestens 2 cm tief miIZZ
N (1K) gemäß vg. ABZ abgedichtet.

Alternativ kann statt der Formteile ,,ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" auch ,,2 utzschaum 2K
NF" zrlr Vorortmontaoe oem den Randbedinounoen und Voroaben der TechnischenNE" zur Vorortmontage gem. den Randbedingungen und Vorgaben der Technischen
Tulassuno FTA-I 110?06 oder eine Kombination aus ..ZZ-Brandschu BDS-N" und ..ZZ-

asse BDS-

Zulassung ETA-1110206, oder eine Kombination aus ,,ZZ-Brandschu BDS-N" und ,,ZZ-

Brandschutzschaum 2K NE" gem. den Regeln unl Anforderungen d meinen BauaufsichtlichenBrandschutzschaum 2K NE" gem. den Regeln unl Anforderungen d meinen Bauaufsichtlichen
Zulassung (ABZ) Z-19.15-1182 zur Anwendung kommen.

n zu entnehmen, so dass aufWeitere konstruktive Details sind den Anlagen 1 bis 3 zu diese
eine weitere Beschreibung verzichtet werden kann. \

4 Brandschutztechnische Beurteilung

Auf der Grundlage vorliegender Prüfergebnisse werterer Prüferfahrungen an Kabelanlagen mit

integriertem Funktionserhalt kann bei Brandbea nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK)

die Kabelanlage mit integriertem Abschnitt 3 in die Funktionserhaltsklasse,,E 30',
werden, wenn,,E 60" bzw. ,,E 90" nach DIN 4102-12:1998-

für die montierten Kabelbauartdrè'ine Funktionserhaltsklasse ,,E 30", ,,E 60" bzw. ,,E 90" (in
Abhängigkeit der verwe Kabel) nach DIN 4102-12: 1998-1 1 für die Verlegeart

,,steigetrassen", ,,Profilschi it Bügelschelle" bzw. ,,Einzelschellenverlegung" vorliegt,
Abhängigkeit der

-i-'l--
für die KabeltragekqrÍötìuktionen ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis bzw. eine

en (,,Normtragekonstruktion") vorliegt und

ruktionsgrundsätze der entsprechenden allgemeinen
lagen mit integriertem Funktionserhalt in Verbindung

Steigetrassen (,, Normtragekonstruktion") eingehalten

Die in t 3 beschriebene und auf den Anlagen 1 - 3 dargestellten wirksamen

Unterstü ßnahmen von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt stellen keine wesentliche

Abweichung gegenüber klassifizierten Konstruktionen dar, wenn die vg. Randbedingungen eingehalten

wêrden.

Diese gutachterliche Stellungnahme kann zusammen mit dem entsprechenden allgemeinen

bauaufsichtlichen Prüfzeugnis für Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in mit den

gutachterlichen Stellungnahmen für Steigetrassen (,,Normtragekonstruktion

I

I
I
I

/

Stahl-Bolzenankern M10 (ggf. mitVerbindungsmuffen und Gewindestangen M10). 
,,KJ

Verfah ren vorgelegt werden.

"*--U
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5 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme kann zusammen mit dem entsprechenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis für Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Verbindung mit den
gutachterlichen Stellungnahmen für Steigetrassen (,,Normtragekonstruktion") im bauaufsichtlichen
Verfahren als Grundlage des Übereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die Abweichungen von
dem vg. Nachweis brandschutztechnisch als ,,nicht wesentlich" bewertet werden.

Die Ausstellung eines Übereinstimmungsnachweises für die Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es sich
bei der erstellten Konstruktion um eine
Konstruktionsgrundsätzen und Randbedingungen
handelt) obliegt dem Hersteller der Konstruktion.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in
Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt gültig
Landesbauordnung bzw. den Vorschriften für Sond
ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik
Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand die
brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn
Bauteile mindestens die gleiche Feuerwidersta
Fun ktionserhalt a ufweisen.

Anderungen und Ergänzungen von Konstrukti
Stellungnahme) sind nur nach Rücksprache mit der
Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortun

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Kabelanlagen
gutachterlichen Stellungnahme für,,Normtragekonst

GS 3.2/'16-080-4
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me endet am20. Juli2022.Die Gültigkeitsdauer dieser gutachterlichen Ste.[ me endet am 20. Juli 2022. Die Gültigkeit kann in
Abhängigkeit vom Stand der Technik ve

Bauordnungen (nationa

,rden 20. Juli 2Óì7
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Wandansicht: Steigetrassen bzw.
Profilschienen mit
Bügelschellen oder
Einzelschellen (nicht
dargestellt)Kabel mit integriertem

Funktionserhalt

0
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0

AESTUVER
Brandschutzplatte

A

^

oo
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Ansicht von untenl
ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N
gemZ-19.15-1182

Befestigung mittels
Stahldrahtklammern
oder Schrauben

alternativ:
Mutter M10
miU ohne AbdeckkappeUnterlegscheibe Ø30 mm

AESTUVER
Brandschutzplatte

Mutter M10

Gewindestab M10 r.c)
@

Steigetrassen bzw. Profi l-
schienen mit Bügelschellen
oder Einzelschellen
(nicht dargestellt)

Verfüllung der Kabel-
zwickel milZZ-Brand-
schutzmasse BDS-N (1K) lnnengewindeanker bzw

I nnengewi ndeschraubanker

< 780

Hutmutter M10
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Wirksame Unterstützung
zzw21
Wandansicht und Ansicht von unten

Variante 1:

ZZ-Br andsch utzstei n 200 B DS-N

-D-' KARL
33 ZTMMERMANN

Karl Zimmermann GmbH
Marconistraße 7 - 9
50769 Köln

WU ZZW20_20170510.dwg
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Leipzig Gmbll

Wandansicht: Steigetrassen bzw.
Profìlschienen mit
Bügelschellen oder
Einzelschellen (nicht
dargestellt)Kabel mit integriertem

Funktionserhalt

AESTUVER
Brandschutzplatte

A
 

Ansicht von unten:

Befestigung mittels
Stahldrahtklammern
oder Schrauben

ZZ-Brandschutzschaum 2K NE
gem Z-19.1 1-1599

Hutmutter M10 alternativ:
Mutter Ml0
miU ohne Abdeckkappe

AESTUVER

Gewindestab M10 rO
@

I

I

Steigetrassen bzw. Profil-
schienen mit Bügelschellen
oder Einzelschellen
(nicht

< 790

Unterlegscheibe Ø30 mm

I nnengewi ndeanker bzw.
I nnengewindeschraubanker
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Wi rksame U nterstützu n g
72W21
Wandansicht und Ansicht von unten

Variante 2:

ZZ-Brandsch utzschau m 2K N E

-f.D KARL
33 zrMMERI,IANN
iltluta¡t¡t¡R¡lr0¡ lAust0tt¡

Karl Zimmermann GmbH
Marconistraße 7 - 9
50769 Köln

WUZZW20_20170510 dwg
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Wandansicht:
I

Steigetrassen bzw.
Profilschienen mit
Bügelschellen oder
Einzelschellen (nicht
dargestellt)Kabel mit integriertem

Funktionserhalt

!
0

0

AESTUVER
Brandschutzplatte

A

^

Ansicht von unten:

Befestigung mittels
Stahldrahtklammern
oder Schrauben

ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N
gem Z-19.15-1182

alternativ:
Mutter Ml0
miU ohne Abdeckkappe

AESTUVER
BrandschuLplatte

Gewindestab M10 ro(o

Steigetrassen bzw. Profil-
schienen mit Bügelschellen
oder Einzelschellen
(nicht dargestellt)

ZZ-Brandschutzschaum 2K NE
gem Z-19.11-1599

< 790

Unterlegscheibe Ø30 mm

I nnengewindeanker bzw.
I nnengewindeschraubanker
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Wi rksame Unterstützung
zzw21
Wandansicht und Ansicht von unten

Variante 3:

Kombination aus Variante 1 u. 2

ZZ Lîfrr*"orn
Karl Zimmermann GmbH
Marconistraße 7 - 9
50769 Köln

10.05.2017


